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Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfsfonds-

gesetzes 

Sehr geehrter Herr Bieler, 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 17.03.2023 und die Möglichkeit zur Stellungnahme 

zum Änderungsantrag des Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfsfondsgesetzes 

der Fraktion der CDU. 

Das Handwerk begrüßt die zusätzliche Lockerung der Zulassungsbedingungen, da Zahlungsun-

fähigkeit und Überschuldung aus unserer Sicht die Hauptursache für die Nichtinanspruch-

nahme des Förderprogramms sind. 

Aus Sicht des Handwerks ist zudem fraglich, ob eine Existenzgefährdung erst bei einer Ver-

dopplung der Energieaufwendungen erreicht ist oder nicht bereits bei einer Preissteigerung 

von beispielsweise 75 Prozent. An dieser Stelle muss im Gesetz genauer definiert werden, wer 

der Adressat des Förderprogramms ist und was unter Begrifflichkeiten wie „besondere wirt-

schaftliche Härte" oder „außergewöhnliche Belastung" zu verstehen ist. 

Außerdem ist zu beachten, dass ein negativer EBITDA als Basis bei Einzelunternehmen keinen 

kalkulatorischen Unternehmerlohn sowie keinen Kapitaldienst (Zins und Tilgung) berücksich-

tigt. Eine Berücksichtigung des negativen EBITDA würde vom Handwerk als sinnvoll erachtet 

und begrüßt werden. 

ie Handwerkskammer Erfurt steht Ihnen bei weiteren Fragen gern zur Verfügung.  

it  freundlichen Grüßen 
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